
 

Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art 

der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für 

Nutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der 

Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben 

oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind 

jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  

Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 

Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 

Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht 

aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein. Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für 

rechtsbezogene Entscheidungen. 

 
 

Göddecke Rechtsanwälte: Im Kanzleiführer des NOMOS-

Verlages 2010 für Kapitalanleger empfohlen 

 
In der Darstellung des im NOMOS-Verlag erschienen Leitfadens „Kanzleien in Deutschland“ (KiD) 
2010 werden die Siegburger Anwälte als „spezialisierte Boutique für Kapitalanleger“ beschrieben. 
Sie werden damit laut KiD zu den 23 im Kapitalanlagerecht empfohlenen Kanzleien in Deutschland 
gezählt, von denen wiederum sich sieben Anwaltsbüros konkret den Anlegerinteressen verpflichtet 
fühlen. 
 
Die seit 15 Jahren bestehende Kanzlei bietet nach Ansicht von KiD aus dem NOMOS-Verlag, 
einem Tochterunternehmen des renommierten juristischen Fachverlages Beck, den Mandanten 
„eine fachlich fundierte und adressatenverständliche Information“, um wirtschaftliche 
Lösungskonzepte partnerschaftlich mit dem Mandanten zu erarbeiten. 
 
Im Bereich der Vermögensbeziehungen beschränkt sich das Vertreten der Mandanteninteressen 
nicht nur auf die Reparatur von falschen Investitionsentscheidungen, sondern auch auf die 
Planung der Vermögens- und Finanzbeziehungen im Familienkreis und bei unternehmerischen 
Finanzplanungen (Family Office bzw. Wealth Management).  
 
Ebenfalls wird die intensive Veröffentlichungstätigkeit der Anwälte der KANZLEI GÖDDECKE 
herausgestellt als auch das für Mandanten regelmäßig herausgegebene MandantenMagazin. 
Letztes gilt insbesondere als Beleg für eine verständliche Begleitung im gesamten 
Mandatsverhältnis.  
 
In KiD 2010 beschäftigt sich die KANZLEI GÖDDECKE mit ihrem Fachartikel „Die 
Hauptversammlung kommt im Internetzeitalter an“ mit der elektronischen Teilnahme der Aktionäre 
an der zentralen Veranstaltung ihres Unternehmens. Hierbei behandelt sie die im Sommer 2009 
vom Gesetzgeber vollkommen neu geschaffene Möglichkeit, sich als Kapitalgeber an dem 
Willensbildungsprozess seines eigenen Unternehmens zu beteiligen. 
 

STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
Die Aufnahme der KANZLEI GÖDDECKE in den Kanzleiführer für Deutschland als eine der 
wenigen Anwaltsbüros, die sich auf Kapitalanlagerecht und Bank- sowie Börsenthemen als auch 
deren angrenzende Themen spezialisiert hat, zeigt die zunehmende Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit. Sie bietet ihren Mandanten – wie KiD feststellt, ein Netzwerk von Spezialisten, die 
bei Bedarf flankierend herbei gezogen werden, um die Interessen überzeugend durchsetzen zu 
können. 
 
Quelle: Kanzleien in Deutschland (KiD) 2010 aus dem NOMOS-Verlag 

 
20. Mai 2010 (Rechtsanwalt Hartmut Göddecke) 

 
 
 
 
 

 


